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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1999 Nr. 137 ausgegeben am 24. Juni 1999 

 

Kundmachung 
vom 8. Juni 1999 

des Beschlusses Nr. 56/1999 des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 30. April 1999 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 23. Juli 1999 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom  
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom  
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den 
Beschluss Nr. 56/1999 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die im 
Anhang Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechtssammlung 
kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regierungskanz-
lei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme 
zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Mario Frick 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 56/1999 

vom 30. April 1999 
über die Änderung des Anhangs XIII 

(Verkehr) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 40/1999 vom 26. März 1999 geändert. 
Die Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission vom 2. Oktober 
1998 mit Durchführungsvorschriften zu den Verordnungen (EWG) Nr. 
684/92 und (EG) Nr. 12/98 des Rates hinsichtlich der Beförderungsdo-
kumente für den Personenverkehr mit Kraftomnibussen1 ist in das Ab-
kommen aufzunehmen. 
Mit der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission wird die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1839/92 der Kommission vom 1. Juli 1992 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des 
Rates hinsichtlich der Beförderungsdokumente für den grenzüberschrei-
tenden Personenverkehr2 mit Wirkung vom 31. Dezember 1999 aufge-
hoben, die Teil des Abkommens ist, und die daher im Rahmen des Ab-
kommens aufzuheben ist - 
beschliesst: 

 
1 ABl. L 268 vom 3.10.1998, S. 10. 
2 ABl. L 187 vom 7.7.1992, S. 5. 
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Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 33b (Verord-
nung (EG) Nr. 12/98 des Rates) folgende Nummer eingefügt: 
"33c. 398 R 2121: Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission vom 

2. Oktober 1998 mit Durchführungsvorschriften zu den Verord-
nungen (EWG) Nr. 684/92 und (EG) Nr. 12/98 des Rates hin-
sichtlich der Beförderungsdokumente für den Personenverkehr 
mit Kraftomnibussen (ABl. L 268 vom 3.10.1998, S. 10). 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen: 
a) Die EFTA-Staaten erkennen die von den Mitgliedstaaten der 

EG gemäss der Verordnung ausgestellten Gemeinschaftsdo-
kumente an. Für die Zwecke dieser Anerkennung wird in den 
Allgemeinen Bestimmungen über die Gemeinschaftsdoku-
mente in den Anhängen II, III, IV, V und VI dieser Verord-
nung der Ausdruck "Mitgliedstaat" durch den Ausdruck 
"EG-Mitgliedstaat, Island, Liechtenstein und Norwegen" und 
der Ausdruck "Mitgliedstaaten" durch den Ausdruck "EG-
Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein und Norwegen" sowie 
in den Überschriften der Dokumente der Anhänge II, III, IV 
und V der Ausdruck "Mitgliedstaaten" durch den Ausdruck 
"EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten" ersetzt. 

b) Die Gemeinschaft und die EG-Mitgliedstaaten erkennen die 
von Island, Liechtenstein und Norwegen nach der Verord-
nung und ihren Anpassungen gemäss Bst. c ausgestellten Do-
kumente an. 

c) Die von Island, Liechtenstein und Norwegen ausgestellten 
Dokumente müssen den folgenden Anhängen entsprechen: 
- Anhang I der Verordnung, 
- den anderen Anhängen der Verordnung, die entsprechend 

dem Muster der Anlage 6 dieses Anhangs erstellt werden." 

Art. 2 

Die Anlage 6 des Anhangs XIII des Abkommens wird durch die im 
Anhang dieses Beschlusses beigefügte Anlage ersetzt. 
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Art. 3 

Der Wortlaut der Nummer 33 (Verordnung (EWG) Nr. 1839/92 der 
Kommission) und der Wortlaut der Anlage 3 des Anhangs XIII des Ab-
kommens wird mit Wirkung vom 31. Dezember 1999 gestrichen. 

Art. 4 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission in 
isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen Sprachfassun-
gen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich. 

Art. 5 

Dieser Beschluss tritt am 23. Juli 1999 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen. 

Art. 6 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und im EWR-Supplement 
des Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. 

Brüssel, den 30. April 1999 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 56/1999 

Anlage 6 

Dokumente gemäss den Anhängen der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 
der Kommission in der für die Zwecke des EWR-Abkommens 

angepassten Fassung 

(siehe Anpassung c unter Nummer 33c des Anhangs XIII des  
Abkommens) 
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Anhang II 

Deckblatt des Fahrtenhefts 

(Papier - A4) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen 
des EFTA-Staates, in dem der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist 

Staat, in dem das Heft ausgegeben wird Zuständige Behörde 
- Nationalitätszeichen -1 ................................................ 

Heft Nr. .... 

Fahrtenblätter: 
a) für den grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomni-

bussen zwischen EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten, ausgegeben 
aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke 
des EWR-Abkommens angepassten Fassung; 

b) für Kabotagebeförderungen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomni-
bussen durch Verkehrsunternehmer innerhalb von EG-Mitglied-
staaten oder EFTA-Staaten, in denen sie nicht ansässig sind, ausgege-
ben aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 12/98 in der für die Zwecke 
des EWR-Abkommens angepassten Fassung. 

für ..................................................................................................................... 
(Name und Vorname oder Bezeichnung der Firma des Verkehrsunternehmers) 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
(Vollständige Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer) 

........................................................... 
(Ort und Datum der Ausgabe) 

........................................................ 
(Unterschrift und Stempel der Behörde 

oder der Stelle die das Fahrtenheft  
ausgibt) 

 
1 Island (IS), Liechtenstein (FL), Norwegen (N). 



(Original) 0.110.032.37 
 

7 

(Fahrtenheft — zweites Deckblatt) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen 
des EFTA-Staates, in dem der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist 

Wichtiger Hinweis 

A. Allgemeine gemeinsame Bestimmungen für den grenzüberschrei-
tenden Gelegenheitsverkehr und für Kabotagebeförderungen im 
Gelegenheitsverkehr 
1. Nach Art. 11 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EWG) 

Nr. 684/92 in der für die Zwecke des EWR-Abkommens ange-
passten Fassung sowie Art. 6 Abs. 1, 2 und 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 12/98 in der für die Zwecke des EWR-Abkommens an-
gepassten Fassung ist bei Beförderungen im Gelegenheitsverkehr 
ein Kontrollpapier - das Fahrtenblatt - mitzuführen. 

2. In den in Nummer 1 genannten Verordnungen wird Gelegen-
heitsverkehr definiert als "Verkehrsdienste, die nicht der Begriffs-
bestimmung des Linienverkehrs einschliesslich der Sonderformen 
des Linienverkehrs entsprechen und für die insbesondere kenn-
zeichnend ist, dass auf Initiative eines Auftraggebers oder des 
Verkehrsunternehmers selbst vorab gebildete Fahrgastgruppen 
befördert werden". 
Andererseits wird der Linienverkehr definiert als "die regelmässi-
ge Beförderung von Fahrgästen auf einer bestimmten Verkehrs-
verbindung, wobei Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen 
aufgenommen oder abgesetzt werden können. Linienverkehr ist 
ungeachtet einer etwaigen Buchungspflicht für jedermann zugäng-
lich. 
Die Regelmässigkeit des Linienverkehrs wird nicht dadurch be-
rührt, dass die Betriebsbedingungen des Linienverkehrs angepasst 
werden. 
Als Linienverkehr gilt unabhängig davon, wer Veranstalter der 
Fahrten ist, auch die regelmässige Beförderung bestimmter Grup-
pen von Fahrgästen unter Ausschluss anderer Fahrgäste, soweit sol-
che Verkehrsdienste gemäss Nummer 1.1 betrieben werden. Solche 
Verkehrsdienste werden als "Sonderformen des Linienverkehrs" 
bezeichnet. 
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Zu den Sonderformen des Linienverkehrs zählen insbesondere: 
a) die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und 

Arbeitsstätte; 
b) die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen Wohn-

ort und Lehranstalt; 
c) die Beförderung von Angehörigen der Streitkräfte und ihren 

Familien zwischen Herkunftsland und Stationierungsort. 
Die Regelmässigkeit der Sonderformen des Linienverkehrs wird 
nicht dadurch berührt, dass der Ablauf wechselnden Bedürfnissen 
der Nutzer angepasst wird." 

3. Das Fahrtenblatt gilt für die gesamte Fahrtstrecke. 
4. Der Inhaber der Lizenz und des Fahrtenblattes ist berechtigt, fol-

gende Verkehrsdienste durchzuführen: 
a) grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomni-

bussen zwischen zwei oder mehreren EG-Mitgliedstaaten o-
der EFTA-Staaten; 

b) Kabotagebeförderungen im Gelegenheitsverkehr mit Kraft-
omnibussen durch Verkehrsunternehmer innerhalb von EG-
Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten, in denen sie nicht ansäs-
sig sind. 

5. Das Fahrtenblatt ist entweder vom Verkehrsunternehmer oder 
vom Fahrer vor Beginn einer jeden Fahrt in doppelter Ausferti-
gung auszufüllen. Eine Durchschrift des Fahrtenblattes verbleibt 
am Sitz des Unternehmens. Das Fahrtenblatt ist den Kontrollbe-
rechtigten auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen. 

6. Nach Beendigung der Fahrt händigt der Fahrer das Fahrtenblatt 
dem Unternehmen aus. Der Verkehrsunternehmer ist für die Füh-
rung der Fahrtenblätter verantwortlich. Die Blätter sind in leserli-
cher und dauerhafter Schrift auszufüllen. 
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(Fahrtenheft - drittes Deckblatt) 
B. Besondere Bestimmungen für den Grenzüberschreitenden Gele-

genheitsverkehr 
1. Nach Art. 2 Nummer 3.1 Unterabs. 2 der Verordnung (EWG) 

Nr. 684/92 in der für die Zwecke des EWR-Abkommens ange-
passten Fassung unterliegt die Durchführung von parallelen oder 
zeitlich befristeten Verkehrsdiensten, die bestehenden Linien-
diensten vergleichbar und auf deren Benutzer ausgerichtet sind, 
der Pflicht zur Genehmigung. 

2. Im Rahmen eines grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs 
kann ein Verkehrsunternehmer örtliche Ausflüge in einem ande-
ren EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat als dem, in dem er nieder-
gelassen ist, durchführen. Diese örtlichen Ausflüge sind nur für 
gebietsfremde Fahrgäste bestimmt, die zuvor von demselben Ver-
kehrsunternehmer im Rahmen eines grenzüberschreitenden Gele-
genheitsverkehrs befördert wurden. Dabei muss dasselbe Fahr-
zeug oder ein Fahrzeug desselben Unternehmens bzw. derselben 
Unternehmensgruppe eingesetzt werden. 

3. Bei örtlichen Ausflügen ist das Fahrtenblatt vor der Abfahrt des 
Fahrzeugs für den betreffenden Ausflug auszufüllen. 

4. Wird ein grenzüberschreitender Gelegenheitsverkehr von einer 
Gruppe von Verkehrsunternehmen betrieben, die für Rechnung 
desselben Auftraggebers tätig sind, und nehmen die Fahrgäste da-
bei gegebenenfalls bei einem anderen Verkehrsunternehmen der-
selben Gruppe eine Anschlussverbindung auf der Strecke wahr, 
muss sich das Original des Fahrtenblattes in dem diesen Dienst 
ausführenden Fahrzeug befinden. Eine Durchschrift dieses Fahr-
tenblattes befindet sich am Sitz jedes betreffenden Unternehmens. 

C. Besondere Bestimmungen für Kabotagebeförderungen im Gele-
genheitsverkehr 
1. Vorbehaltlich der Anwendung der für die Zwecke des EWR-

Abkommens angepassten Gemeinschaftsregelung unterliegt die 
Durchführung von Kabotagebeförderungen im Gelegenheitsver-
kehr den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des EG-
Aufnahmemitgliedstaats oder EFTA-Aufnahmestaats in folgen-
den Bereichen: 
a) für den Beförderungsvertrag geltende Preise und Bedingun-

gen;  
b) Fahrzeuggewichte und -abmessungen; diese Gewichte und 

Abmessungen dürfen gegebenenfalls die im  EG-Mitgliedstaat 
oder EFTA-Staat, in dem der Verkehrsunternehmer niederge-
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lassen ist, geltenden Gewichte und Abmessungen, keinesfalls 
aber die in der Konformitätsbescheinigung vermerkten techni-
schen Normen überschreiten;  

c) Vorschriften für die Beförderung bestimmter Personengrup-
pen, und zwar Schüler, Kinder und in ihrer Bewegungsfähig-
keit beeinträchtigte Personen; 

d) Lenk- und Ruhezeiten;  
e) Mehrwertsteuer (MwSt.) auf die Beförderungsdienstleistun-

gen.  
2. Für die bei der Kabotagebeförderung eingesetzten Fahrzeuge gel-

ten dieselben technischen Bau- und Ausrüstungsnormen wie für 
die zum grenzüberschreitenden Verkehr zugelassenen Fahrzeuge.  

3. Die in den Abs. 1 und 2 genannten einzelstaatlichen Vorschriften 
werden von den EG-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten auf die 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer unter denselben Bedingun-
gen wie gegenüber ihren eigenen Staatsangehörigen angewandt, 
damit jede offenkundige oder versteckte Diskriminierung auf-
grund der Staatsangehörigkeit oder des Niederlassungsorts tat-
sächlich ausgeschlossen ist.  

4. Bei Kabotagebeförderungen im Gelegenheitsverkehr sind die 
Fahrtenblätter vom Verkehrsunternehmer an die zuständige Be-
hörde oder Stelle des EG-Mitgliedstaats oder EFTA-Staats, in 
dem er niedergelassen ist, gemäss den von dieser festzulegenden 
Bedingungen zurückzusenden1. 

5. Bei der Durchführung von Kabotagebeförderungen in Sonder-
formen des Linienverkehrs ist das Fahrtenblatt in Form einer mo-
natlichen Aufstellung auszufüllen und vom Verkehrsunternehmer 
an die zuständige Behörde oder Stelle des EG-Mitgliedstaats oder 
EFTA-Staats, in dem er niedergelassen ist, gemäss den von dieser 
festzulegenden Bedingungen zurückzusenden. 

 
1 Die zuständigen Behörden der EG-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten können diesen Punkt 4 durch 

Auskünfte zur der Stelle, die mit der Entgegennahme der Fahrtenblätter betraut ist, sowie zu den 
Modalitäten der Weiterleitung dieser Informationen ergänzen. 
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Anhang III 

Deckblatt des Fahrtenhefts 

(Weisses Papier - A4) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen 
des EFTA-Staates, in dem der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist 

Genehmigungsantrag für1: 

einen Linienverkehr   
eine Sonderform des Linienverkehrs2   

die Erneuerung der Genehmigung für einen Verkehrsdienst   

mit Kraftomnibussen zwischen EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten auf 
der Grundlage der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke des 
EWR-Abkommens angepassten Fassung  

an: ..................................................................................................................... 
(Zuständige Behörde) 

1. Name und Vorname des Antragstellers oder Firmenbezeichnung des 
antragstellenden und ggf. geschäftsführenden Unternehmens einer 
Unternehmensvereinigung:  

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. Verkehrsdienst(e) betrieben durch:3 
Unternehmen   
Unternehmensvereinigung   
Unterauftragnehmer   

 
1 Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen. 
2 Sonderformen des Linienverkehrs, die zwischen dem Veranstalter und dem Verkehrsunternehmer 

nicht vertraglich geregelt sind. 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen. 
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3. Namen und Anschriften des/der:  
Verkehrsunternehmer(s), an der Vereinigung beteiligten Unterneh-
men(s) und Unterauftragnehmer(s)1  2 

3.1  .................................................................. Tel.   ......................... 

3.2  .................................................................. Tel.   ......................... 

3.3  .................................................................. Tel.   ......................... 

3.4  .................................................................. Tel.   ......................... 

(Antrag auf Genehmigung oder auf Erneuerung einer Genehmigung - Seite 2) 

4. Bei Sonderformen des Linienverkehrs 

4.1 Fahrgastkategorie ............................................................................. 

5. Gültigkeitsdauer der beantragten Genehmigung oder Termin der 
Durchführung des Verkehrsdienstes 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

6. Hauptstrecke des Verkehrsdienstes (Orte, an denen Fahrgäste zustei-
gen, unterstreichen) 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 
1 Bitte ggf. jeweils angeben, ob es sich um einen Gesellschafter oder einen Unterauftragnehmer 

handelt. 
2 Liste liegt ggf. bei. 
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7. Dauer des Verkehrsdienstes 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

8. Häufigkeit (täglich, wöchentlich usw.) .................................................... 

9. Fahrpreise: ..................................................       Anhang beigefügt 

10. Bitte als Anlage einen Fahrplan beilegen, anhand dessen die Einhal-
tung der für die Zwecke des EWR-Abkommens angepassten Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft über die Lenk- und Ruhezeiten über-
prüft werden kann. 

11. Zahl der beantragten Genehmigungen oder Durchschriften1  

..................................................................................................................... 

12. Zusätzliche Angaben: 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

13.  ...................................................... ..................................................... 
 (Ort und Datum) (Unterschrift des Antragstellers) 

 
1 Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass die Genehmigung immer im Fahrzeug mitzuführen 

ist und er daher über so viele Genehmigungen verfügen muss, wie für den beantragten Verkehrs-
dienst gleichzeitig Fahrzeuge eingesetzt werden sollen. 
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(Antrag auf Genehmigung oder auf Erneuerung einer Genehmigung - Seite 3) 

Wichtiger Hinweis 

1. Dem Antrag sind beizufügen: 
a) die Fahrpläne;  
b) die Fahrpreistabellen;  
c) eine beglaubigte Kopie der Lizenz für den gewerblichen grenz-

überschreitenden Personenkraftverkehr gemäss Art. 3a der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke des EWR-
Abkommens angepassten Fassung; 

d) detaillierte Angaben zu Art und Umfang des Verkehrsdienstes, 
den der Antragsteller betreiben will, falls es sich um einen Antrag 
auf Einrichtung eines Verkehrsdienstes handelt, oder den er be-
trieben hat, falls es sich um einen Antrag auf Erneuerung einer 
Genehmigung handelt; 

e) eine Karte in geeignetem Massstab, auf der die Fahrtstrecke sowie 
die Orte, an denen Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt wer-
den, verzeichnet sind;  

f) ein Fahrplan, anhand dessen die Einhaltung der für die Zwecke 
des EWR-Abkommens angepassten Rechtsvorschriften der Ge-
meinschaft über die Lenk- und Ruhezeiten überprüft werden 
kann. 

2. Der Antragsteller erteilt zur Begründung seines Genehmigungsantra-
ges alle zusätzlichen Angaben, die er für zweckdienlich hält oder um 
die die Genehmigungsbehörde ersucht. 

3. Nach Art. 4 Nummer 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der 
für die Zwecke des EWR-Abkommens angepassten Fassung sind fol-
gende Verkehrsdienste genehmigungspflichtig: 
a) Linienverkehr, d.h. die regelmässige Beförderung von Fahrgästen 

auf einer bestimmten Verkehrsverbindung, wobei Fahrgäste an 
vorher festgelegten Haltestellen aufgenommen oder abgesetzt 
werden können. Linienverkehr ist ungeachtet einer etwaigen Bu-
chungspflicht für jedermann zugänglich. Die Regelmässigkeit des 
Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, dass die Betriebsbe-
dingungen des Linienverkehrs angepasst werden. 

b) Sonderformen des Linienverkehrs, die zwischen dem Veranstalter 
und dem Verkehrsunternehmer nicht vertraglich geregelt sind. Als 
Linienverkehr gilt unabhängig davon, wer Veranstalter der Fahrten 
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ist, auch die regelmässige Beförderung bestimmter Gruppen von 
Fahrgästen unter Ausschluss anderer Fahrgäste, soweit solche Ver-
kehrsdienste gemäss Nummer  1.1 betrieben werden. Solche Ver-
kehrsdienste werden als "Sonderformen des Linienverkehrs" be-
zeichnet. 
Zu den Sonderformen des Linienverkehrs zählen insbesondere: 
i) die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und 

Arbeitsstätte; 
ii) die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen 

Wohnort und Lehranstalt; 
iii) die Beförderung von Angehörigen der Streitkräfte und ihren 

Familien zwischen Herkunftsland und Stationierungsort; 
Die Regelmässigkeit der Sonderformen des Linienverkehrs wird 
nicht dadurch berührt, dass der Ablauf wechselnden Bedürfnissen 
der Nutzer angepasst wird. 

4. Der Genehmigungsantrag ist bei der zuständigen Behörde des  EG-
Mitgliedstaats oder EFTA-Staats zu stellen, in dessen Hoheitsgebiet 
sich der Ausgangsort des Verkehrsdienstes, d.h. eine der Endhalte-
stellen des Verkehrsdienstes, befindet. 

5. Die Gültigkeitsdauer der Genehmigungen beträgt höchstens fünf 
Jahre. 



0.110.032.37 (Original) 
 

16 

Anhang IV 

(Genehmigung - Erste Seite) 

(Rosa Papier - A4) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen 
des EFTA-Staates, in dem der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist 

Staat, der die Genehmigung erteilt Zuständige Behörde 
- Nationalitätszeichen -1 ................................................ 

Genehmigung Nr. .... 

eines Linienverkehrs2 
nicht liberalisierter Sonderformen des Linienverkehrs 

mit Kraftomnibussen zwischen EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten, 
erteilt aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die 

 Zwecke des EWR-Abkommens angepassten Fassung  

für ..................................................................................................................... 
(Name und Vorname oder Firmenbezeichnung des Inhabers bzw. des geschäftsfüh-

renden Unternehmens einer Unternehmensvereinigung) 

Anschrift ...................................................... Tel. u. Fax ................................ 

Namen, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer der an der Unterneh-
mensvereinigung beteiligten und der als Unterauftragnehmer tätigen 
Verkehrsunternehmer 

1)........................................................................................................................ 

2)........................................................................................................................ 

3)........................................................................................................................ 

4)........................................................................................................................ 

5)........................................................................................................................ 

 
1 Island (IS), Liechtenstein (FL), Norwegen (N). 
2 Unzutreffendes streichen. 
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Liste liegt ggf. bei. 

Die Genehmigung erlischt am 
........................................................................ 

....................................................... ............................................................ 
(Ort und Datum der Erteilung) (Unterschrift und Stempel der Behörde 

oder Stelle, die die Genehmigung erteilt) 
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(Genehmigung Nr. ........ - Seite 2) 

1. Streckenführung: 
a) Ausgangsort des Verkehrsdienstes 

..................................................... 
b) Zielort des Verkehrsdienstes .............................................................. 
c) Hauptstreckenführung des Verkehrsdienstes, wobei die Orte, an 

denen Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt werden, unterstri-
chen sind 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

2. Dauer des Verkehrsdienstes ..................................................................... 

..................................................................................................................... 

3. Häufigkeit .................................................................................................. 

4. Fahrplan ..................................................................................................... 

5. Sonderformen des Linienverkehrs: 

- Fahrgastkategorie ................................................................... 

6. Besondere Bedingungen oder Bemerkungen: 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................... 
(Stempel der Genehmigungsbehörde) 
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(Genehmigung Nr. ..... - Seite 3) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen 
des EFTA-Staates, in dem der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist 

Wichtiger Hinweis 

1. Diese Genehmigung gilt für die gesamte Fahrtstrecke. Sie darf nicht 
von einem Unternehmen verwendet werden, dessen Namen darauf 
nicht genannt ist. 

2. Die Genehmigung oder eine von der Genehmigungsbehörde beglau-
bigte Durchschrift ist während der gesamten Dauer der Fahrt im 
Fahrzeug mitzuführen und den Kontrollberechtigten auf Verlangen 
jederzeit vorzuzeigen. 

3. Eine beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz ist im Fahrzeug 
mitzuführen. 
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Anhang V 

(Bescheinigung - Seite 1) 

(Gelbes Papier - A4) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen 
des EFTA-Staates, in dem der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist 

Staat, der die Bescheinigung ausstellt Zuständige Behörde 
- Nationalitätszeichen -1 ................................................... 

Bescheinigung 

aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke des 
EWR-Abkommens angepassten Fassung für Beförderungen im 
Werkverkehr auf der Strasse zwischen EG-Mitgliedstaaten oder 

EFTA-Staaten 
________________________________________________________________________ 
(Von der natürlichen oder juristischen Person auszufüllen, die diese Beförderungen im 

Werkverkehr durchführt) 

Der/die Unterzeichnete ................................................................................., 

verantwortliche Person des Unternehmens oder der Vereinigung ohne 
Erwerbszweck oder einer sonstigen Vereinigung (bitte erläutern) 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................., 

(Name und Vorname oder andere amtliche Bezeichnung, vollständige Anschrift) 

bestätigt,  
 

 dass er/sie Beförderungen ohne Erwerbsabsicht durchführt, 
 dass die Beförderung für die betreffende natürliche oder juristische 

Person lediglich eine Nebentätigkeit darstellt,  

 
1  Island (IS), Liechtenstein (FL), Norwegen (N). 
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 dass der Kraftomnibus mit dem amtlichen Kennzeichen 
....................... Eigentum, Gegenstand eines Abzahlungsgeschäfts oder 
eines Langzeitleasingvertrages ist, 

 dass der  Kraftomnibus von einem Mitglied der Belegschaft dieser 
natürlichen oder juristischen Person oder von dieser natürlichen Per-
son selbst geführt wird. 

..................................................................................................................... 
(Unterschrift der natürlichen Person oder eines Vertrteters der juristischen Person) 

_______________________________________________________________ 
(Von der zuständigen Behörde auszufüllen) 

Dieses Dokument ist eine Bescheinigung im Sinne von Art. 13 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke des EWR-
Abkommens angepassten Fassung. 

................................................ .................................................. 
(Gültigkeitsdauer) (Ort und Datum der Ausstellung) 

.......................................................................... 
(Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde) 
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(Bescheinigung - Seite 2) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen 
des EFTA-Staates, in dem der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Gemäss Art. 2 Nummer 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der 
für die Zwecke des EWR-Abkommens angepassten Fassung ist 
Werkverkehr der nichtkommerzielle Verkehrsdienst ohne Erwerbs-
zweck, den eine natürliche oder juristische Person unter folgenden 
Bedingungen durchführt: 
- bei der Beförderungstätigkeit handelt es sich lediglich um eine 

Nebentätigkeit der natürlichen oder juristischen Person; 
- die eingesetzten Fahrzeuge sind Eigentum der natürlichen oder 

juristischen Person oder wurden von ihr im Rahmen eines Abzah-
lungsgeschäfts gekauft oder sind Gegenstand eines Langzeitlea-
singvertrages und werden von einem Angehörigen des Personals 
der natürlichen oder juristischen Person oder von der natürlichen 
Person selbst geführt. 

2. Jeder im Werkverkehr tätige Verkehrsunternehmer ist ohne Diskri-
minierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Ortes der Nie-
derlassung zu diesen Verkehrsdiensten zugelassen, wenn er 
- im Niederlassungsstaat nach den Bedingungen für den Zugang 

zum Markt, die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festge-
legt sind, die Genehmigung für Personenbeförderungen mit 
Kraftomnibussen erhalten hat; 

- die Rechtsvorschriften über die Sicherheit im Strassenverkehr für 
Fahrer und Fahrzeuge erfüllt. 

3. Die in Nummer 1 genannten Beförderungen im Werkverkehr fallen 
unter keine Genehmigungsregelung; für sie gilt eine Bescheinigungs-
regelung. 

4. Die Bescheinigung berechtigt ihren Inhaber zu grenzüberschreiten-
den Beförderungen im Werkverkehr mit Kraftomnibussen. Sie wird 
von der zuständigen Stelle des EG-Mitgliedstaats oder EFTA-Staats, 
in dem das Fahrzeug zugelassen ist, ausgestellt und gilt für die gesam-
te Fahrstrecke einschliesslich des Transits. 

5. Die Bescheinigung ist von einer natürlichen Person oder vom Ver-
antwortlichen der juristischen Person in dreifacher Ausfertigung in 
dauerhaften Druckbuchstaben auszufüllen und von der zuständigen 
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Behörde zu ergänzen. Eine Durchschrift wird bei der Verwaltungs-
behörde aufbewahrt, eine zweite verbleibt bei der natürlichen oder 
juristischen Person. Das Original oder eine beglaubigte Durchschrift 
ist vom Fahrer während der gesamten Dauer der Fahrt im grenzüber-
schreitenden Verkehr im Fahrzeug mitzuführen. Die Bescheinigung 
ist den Kontrollberechtigten auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen. Die 
natürliche oder juristische Person ist für die ordnungsgemässe Füh-
rung der Bescheinigungen verantwortlich. 

6. Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung beträgt höchstens fünf Jahre. 
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Anhang VI 

Muster der Mitteilung 

nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 12/98 vom 
11. Dezember 1997 über die Bedingungen für die Zulassung von 

Verkehrsunternehmern zum Personenkraftverkehr innerhalb eines Mit-
gliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind, in der für die Zwecke 

des EWR-Abkommens angepassten Fassung  

Kabotagebeförderungen im Zeitraum ....................... (Quartal) ....................... 
(Jahr) durch Verkehrsunternehmen, die in ........................................................ 
(EFTA-Staat) niedergelassen sind. 

EG-Auf-
nahmemit-
gliedstaat 

bzw. 
EFTA-

Aufnahme-
staat 

Anzahl der Fahrgäste Fahrgastkilometer 

 Art der Verkehrsdienste Art der Verkehrsdienste 

 Sonderformen 
Linienverkehr 

Gelegenheits-
verkehr 

Sonderformen 
Linienverkehr

Gelegenheits-
verkehr 

A     

B     

D     

DK     

E     

GR     

FIN     

F     

I     

IRL     

L     

NL     

P     
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S     

UK     

IS     

FL     

N     

Kabotage 
insgesamt 

    

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


